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Editorial 

 

Weiterentwicklung des Aufsichtsregimes für Finanzholding-
Gesellschaften und deren Leitungsorgan 

Durch das Risikoreduzierungsgesetz wurde zum 29. Dezember 2020 zur Umsetzung 
der CRD V eine Zulassungspflicht für (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften an der 
Spitze einer aufsichtlichen Gruppe eingeführt, ergänzt um Befreiungstatbestände 
nach § 2f Abs. 4 KWG. Die Einhaltung der Befreiungsvoraussetzungen war von den 
Gesellschaften selbst zu überwachen und nach deren Wegfall war ein Zulassungsan-
trag zu stellen.  

Mit dem Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG) 
zur Umsetzung der CRD VI wird das Aufsichtsregime ab dem 1. April 2026 erweitert. 
Danach setzt eine Befreiung zukünftig einen Antrag an die Aufsichtsbehörde voraus, 
die die Befreiung erteilt. Neben Tochter-CRR-Kreditinstituten kann künftig auch eine 
(gemischte) Tochterfinanzholding-Gesellschaft als übergeordnetes Unternehmen 
benannt werden, wenn sie über eine Zulassung verfügt. Auch kann die Aufsicht nach 
§ 10a Abs. 3 KWG-E eine nach § 2f Abs. 4 KWG-E befreite (gemischte) Finanzholding-
Gesellschaft unter Beachtung des § 2f Abs. 8 KWG-E aus dem Konsolidierungskreis 
ausnehmen. 

An das BRUBEG anknüpfend sieht der Entwurf des „Zollgerechtigkeitsgesetzes“ in  
§ 29 Abs. 2a KWG-E vor, dass der Abschlussprüfer im Rahmen der Abschlussprüfung 
das Fortbestehen der Voraussetzungen der Erlaubniserteilung oder der Befreiung 
nach § 2f KWG zu beurteilen hat. Prüfungspflichtig werden – unabhängig von einer 
Erlaubnis – auch die Einhaltung der Pflichten nach den §§ 25h–25m KWG und dem 
GwG. Zudem sind aufgestellte sowie festgestellte Jahresabschlüsse und Prüfungs-
berichte – soweit die (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften einer Pflicht zur 
Prüfung nach § 316 Abs. 1 HGB unterliegen – unverzüglich bei den deutschen  
Aufsichtsbehörden einzureichen; § 28 KWG über die Bestellung des Abschlussprüfers 
ist darüber hinaus anzuwenden. Die Regelungen sollen erstmals ab 2027 gelten.  

Mit dem BRUBEG werden Personen, die bei der (gemischten) Finanzholding-
Gesellschaft tatsächlich die Geschäfte führen, außerdem den Geschäftsleitern zuge-
rechnet. Dies hat zur Folge, dass § 25c KWG zu den Anforderungen an Geschäftsleiter, 
der u.a. Mandatsbeschränkungen vorsieht, auch für das Leitungsorgan von (gemisch-
ten) Finanzholding-Gesellschaften gilt. Zudem werden übergeordnete (gemischte) 
Mutterfinanzholding-Gesellschaften den gruppenweiten Vergütungspflichten nach 
§ 27 Abs. 1 bis 5 InstitutsVergV unterworfen. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich für betroffene Gesellschaften eine umfassende 
Würdigung der aufsichtlichen und prüfungsrelevanten Auswirkungen. 

Ich wünsche Ihnen auch bei dieser Ausgabe eine interessante Lektüre mit den 
FSNews.  

Wilhelm Wolfgarten 

 

„Aufsicht über Finanz-
holdinggesellschaften 
wird weiter verschärft” 

Wilhelm Wolfgarten 
Telefon: +49 211 8772 2423 
wwolfgarten@deloitte.de 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s2773.pdf%27%5d
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/81/VO.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/21_Legislaturperiode/2026-03-03-Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
mailto:wwolfgarten@deloitte.de
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I. Eigenmittelanforderungen 

1. Eigenmittel 

EBA – Finale Leitlinien zu Instrumenten, die Zweigniederlassungen in Drittländern 
zur uneingeschränkten und sofortigen Verwendung zur Deckung von Risiken oder 
Verlusten gemäß Art. 48e Abs. 2 lit. c CRD zur Verfügung stehen (EBA/GL/2026/03) 
vom 2. März 2026 
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 08/2025) ergaben sich lediglich 
klarstellende Änderungen. Die Leitlinien gelten ab dem 11. Januar 2027.  

EBA – Finaler Entwurf von RTS zur Änderung der EU/241/2014 über den Zeitpunkt 
der Beantragung einer vorherigen Genehmigung zur Herabsetzung von Eigenmitteln 
und anrechenbaren Verbindlichkeiten gemäß den Art. 77, 78 und 78a CRR 
(EBA/RTS/2026/04) vom 19. März 2026 
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 08/2025) ergaben sich keine 
Änderungen. Die Regelungen sollen am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im  
EU-Amtsblatt in Kraft treten. 

2. Gesamtrisikobeitrag 

EBA – Single Rulebook zur Verwendung von Bonitätsbeurteilungen durch externe 
Ratingagenturen, die nicht in den Anwendungsbereich der Ratingverordnung 
(EU/1060/2009) fallen (Q&A 2024_7220) vom 13. März 2026 
Eine externe Bonitätsbeurteilung, die von einer externen Ratingagentur (ECAI)  
abgegeben und in einer Form übermittelt oder weitergegeben wird, die nicht der 
öffentlichen Bekanntgabe oder der Verbreitung im Abonnement entspricht, erfüllt 
nicht die Anforderungen von Art. 135 Abs. 1 CRR. Dies gilt nicht, wenn die externe 
Bonitätsbeurteilung von einer Zentralbank erstellt wurde.  

EBA – Finaler Entwurf für RTS zur Änderung der EU/529/2014 zur Ergänzung der CRR 
hinsichtlich RTS für die Bewertung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und  
Änderungen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (EBA/RTS/2026/05) 
vom 30. März 2026  
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 01/2025) ergaben sich neben 
Aktualisierungen Änderungen in Bezug auf die qualitativen Kriterien zur Beurteilung 
der Wesentlichkeit von Änderungen des Ansatzes. Die Änderungsregelungen sollen 
am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. 

BCBS – Änderungen des Basler Rahmenwerks (d610) vom 23. März 2026 
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 07/2025) ergaben sich weitere 
Änderungen in Bezug in Tabelle 1 von OPE10. Diese dienen der Umsetzung ähnlicher 
Änderungen für die Behandlung von „Zinsaufwendungen“. Die Neuregelungen  
gelten ab dem 1. April 2029.  

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/fa3aadf2-ac8a-4645-8196-a2c1ddf2a1f5/Guidelines%20on%20the%20TCB%20capital%20endowment%20requirement.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/fa3aadf2-ac8a-4645-8196-a2c1ddf2a1f5/Guidelines%20on%20the%20TCB%20capital%20endowment%20requirement.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/fa3aadf2-ac8a-4645-8196-a2c1ddf2a1f5/Guidelines%20on%20the%20TCB%20capital%20endowment%20requirement.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/fa3aadf2-ac8a-4645-8196-a2c1ddf2a1f5/Guidelines%20on%20the%20TCB%20capital%20endowment%20requirement.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-07/62a91335-309c-4e44-9275-043f49c003b7/Consultation%20paper%20on%20draft%20Guidelines%20on%20TCB%20capital%20endowment%20requirement.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/d8f3cbaa-ea6e-4d1e-a159-d73c5caa1634.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/00c28c1d-5876-40c3-9cbb-a5f96b3688e9/Final%20report%20on%20draft%20amending%20RTS%20on%20own%20funds%20and%20elegible%20liabilities.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/00c28c1d-5876-40c3-9cbb-a5f96b3688e9/Final%20report%20on%20draft%20amending%20RTS%20on%20own%20funds%20and%20elegible%20liabilities.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/00c28c1d-5876-40c3-9cbb-a5f96b3688e9/Final%20report%20on%20draft%20amending%20RTS%20on%20own%20funds%20and%20elegible%20liabilities.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/00c28c1d-5876-40c3-9cbb-a5f96b3688e9/Final%20report%20on%20draft%20amending%20RTS%20on%20own%20funds%20and%20elegible%20liabilities.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/d8f3cbaa-ea6e-4d1e-a159-d73c5caa1634.pdf
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2024_7220
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2024_7220
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2024_7220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20260101
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/7bbbbcd4-caa4-489d-b2b4-a837d04e709e/Final%20report%20RTS%20on%20material%20model%20changes.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/7bbbbcd4-caa4-489d-b2b4-a837d04e709e/Final%20report%20RTS%20on%20material%20model%20changes.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/7bbbbcd4-caa4-489d-b2b4-a837d04e709e/Final%20report%20RTS%20on%20material%20model%20changes.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/7bbbbcd4-caa4-489d-b2b4-a837d04e709e/Final%20report%20RTS%20on%20material%20model%20changes.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-12/4cead1ed-a210-435c-9134-e04066fe9bc6/Consultation%20Paper%20on%20draft%20%20RTS%20on%20material%20model%20change.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/bd31a21a-83dc-4d77-b804-3b2bfa079f1b.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d610.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d596.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/b55afeb3-e9b3-4dd5-87f5-e9b20c1dba61.pdf
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II. Risikomanagement 

1. MREL 

EBA – Bericht zur Folgenabschätzung bezüglich der MREL gemäß Art. 45l Abs. 2 
BRRD (EBA/REP/2026/06) vom 24. März 2026 
In dem Bericht werden die Auswirkungen der MREL auf EU-Institute, Märkte und 
Finanzierungsstrukturen im Zeitraum 2022 bis 2024, nach der vollständigen  
Umsetzung der BRRD II, bewertet. EU-Banken haben in dieser Zeit weiter  
MREL-Ressourcen aufgebaut, um die endgültigen MREL-Ziele zu erfüllen. Nahezu 
alle Institute erfüllten ihre endgültigen Anforderungen bis zum 1. Januar 2024 oder 
erhielten Ausnahmeregelungen gemäß Art. 45m BRRD. Im Betrachtungszeitraum 
stiegen sowohl die gesamten als auch die nachrangigen MREL-Anforderungen in 
allen Bankkategorien. Parallel dazu stiegen auch die MREL-Ressourcen: Bis Ende 
2024 hielten Abwicklungseinheiten durchschnittlich 34,7% des Total Risk Exposure 
Amount (TREA) in berücksichtigungsfähigen Instrumenten. Nur bei 37 Banken kam 
es zu einem Rückgang der berücksichtigungsfähigen Ressourcen, was jedoch in  
keinem Fall zu einer Unterdeckung führte. 

2. Stresstests 

ESMA – Leitlinien für Stresstestszenarien nach der Geldmarktfondsverordnung  
(ESMA50-481369926-30848) vom 26. März 2026 
Die Leitlinien (vgl. FSNews 02/2026) wurden nunmehr in deutscher Sprache veröf-
fentlicht. 

ESAs – Gemeinsame Leitlinien zur Gewährleistung, dass Kohärenz, langfristige  
Überlegungen und gemeinsame Standards für Bewertungsmethoden in die Stress-
tests für Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken gemäß Art. 100 Abs. 4 CRD und 
Art. 304c Abs. 3 Solvency II einfließen (JC-GL-2025-78) vom 31. März 2026 
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 07/2025) ergaben sich  
neben allgemeinen Anpassungen Änderungen in Bezug auf die Anforderungen an 
das Szenariodesign des ausgewählten Stresstestmodells. Die Leitlinien gelten ab 
dem 1. Januar 2027.  

BaFin – LSI-Stresstest 2026 von BaFin und Deutscher Bundesbank: Vereinfachung 
und stärkere Risikoorientierung vom 30. März 2026 
Im April 2026 startet der aufsichtliche Stresstest für rund 1.100 weniger bedeutende 
Institute (sog. LSIs). Im Vergleich zum vorherigen Stresstest wurde die Methodik 
dahingehend überarbeitet, dass der Prozess für alle Institute vereinfacht und das 
individuelle Risiko der Institute stärker berücksichtigt wird. Künftig sollen nur noch 
jene Institute eine Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel erhalten, die im adversen 
Szenario des LSI-Stresstests ihre vorgeschriebenen Kapitalanforderungen (TSCR) plus 
einen Puffer von 500 Basispunkten unterschreiten. 

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/c1eb6c27-c1b6-4ab5-99fc-7769c47828c4/MREL%20impact%20assessment%20report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/c1eb6c27-c1b6-4ab5-99fc-7769c47828c4/MREL%20impact%20assessment%20report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0059-20250117
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA50-481369926-30848_Guidelines_on_stress_test_scenarios_under_the_MMF_Regulation_DE.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA50-481369926-30848_Guidelines_on_stress_test_scenarios_under_the_MMF_Regulation_DE.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/d60c7a56-4e4a-4e77-ace2-acf16a4ea1a1.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/JC-GL-2025-78_ESAs_Joint_Guidelines_on_ESG_Stress_Testing.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/JC-GL-2025-78_ESAs_Joint_Guidelines_on_ESG_Stress_Testing.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/JC-GL-2025-78_ESAs_Joint_Guidelines_on_ESG_Stress_Testing.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/JC-GL-2025-78_ESAs_Joint_Guidelines_on_ESG_Stress_Testing.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-06/365ca249-d8ab-452a-be5b-9d3f798b8332/Consultation%20Paper%20-%20Joint%20ESAs%20Guidelines%20on%20integrating%20ESG%20risks%20in%20supervisory%20stress%20tests.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/b55afeb3-e9b3-4dd5-87f5-e9b20c1dba61.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2026/meldung_2026_03_30_lsi_stresstest.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2026/meldung_2026_03_30_lsi_stresstest.html
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3. IT- und Cyber-Risiken  

EU-Kommission – Entwurf einer Durchführungsverordnung über die Einzelheiten der 
Durchführung bestimmter Verfahren im Zusammenhang mit KI-Modellen mit allge-
meinem Verwendungszweck gemäß AI-Act (EU/2024/1689) (Ares(2026)2709234) 
vom 12. März 2026 
Art. 92 AI-Act (EU/2024/1689) ermächtigt das Büro für Künstliche Intelligenz, Bewer-
tungen von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck durchzuführen. Die 
EU-Kommission kann unabhängige Sachverständige benennen, die in ihrem Auftrag 
Bewertungen durchführen. Außerdem kann sie Anwendungsprogrammierschnitt-
stellen („APIs“) oder andere geeignete technische Mittel und Werkzeuge, einschließ-
lich des Quellcodes, verwenden, um Zugang zu einem einer solchen Bewertung 
unterliegenden KI-Modell zu verlangen. Darüber hinaus wird die EU-Kommission 
durch Art. 101 Abs. 1 AI-Act ermächtigt, Anbietern von KI-Modellen mit allgemeinem 
Verwendungszweck für die in dieser Bestimmung aufgeführten Handlungen und 
Unterlassungen Geldbußen aufzuerlegen. Vor diesem Hintergrund werden Vor-
schriften für die Durchführung von Begutachtungen und den Einsatz unabhängiger 
Sachverständiger sowie formelle Verfahrensabläufe und -garantien vorgestellt. Die 
Anforderungen an das Format und den Umfang der nach Art. 7 des Entwurfs der 
Durchführungsverordnung eingereichten Stellungnahmen zu angedrohten Geldbu-
ßen werden in einem gesonderten Anhang festgelegt. Die Regelungen sollen 
am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Die Konsul-
tationsfrist endet am 9. April 2026. 

EU-Kommission – Cybersecurity Package vom 20. März 2026 
Vorgestellt wurden die folgenden zwei Entwürfe für eine Richtlinie und eine  
Verordnung. Beide dienen in erster Linie der Stärkung der Resilienz digitaler  
Infrastrukturen. Damit sollen digitale Angriffe wirksamer abgewehrt und zugleich 
Wertschöpfungsketten unabhängiger gestaltet werden. Die Regelungen enthalten 
neben allgemeinen Bestimmungen auch solche für die Gestaltung und Aufgaben der 
EU-Agency for Cybersecurity (ENISA), einen Rahmen für die Zertifizierung im Bereich 
Cybersecurity und für vertrauenswürdige IKT-Lieferketten. Der Rahmen für Letzteres 
befasst sich mit nichttechnischen Risiken in Sektoren von hoher Kritikalität und  
anderen kritischen Sektoren i.S.d. EU/2022/2555 (NIS 2-Richtlinie).  

• Verordnung für einen europäischen Rahmen für die Zertifizierung im  
Bereich der Cybersicherheit sowie die Sicherheit der IKT-Lieferketten und 
zur Aufhebung der EU/2019/881 (Cybersicherheitsverordnung 2)  
(COM(2026) 11 final nebst Anhang) 

• Richtlinie zur Änderung der EU/2022/2555 im Hinblick auf Verein-
fachungsmaßnahmen und die Angleichung an den Vorschlag für die  
Cybersicherheitsverordnung 2 (COM(2026) 13 final) 

Die Regelungen der Änderungsrichtlinie sollen spätestens zwölf Monate nach ihrem 
Inkrafttreten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Vorschriften der ergänzen-
den Verordnung sollen an einem noch festzulegenden Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im EU-Amtsblatt in Kraft treten.  

BGBl. – Dachgesetz zur Stärkung der physischen Resilienz kritischer Anlagen  
(KRITIS-Dachgesetz – KRITISDachG) vom 11. März 2026 
Das Gesetz wurde am 16. März 2026 (vgl. FSNews 10/2025) im BGBl. Teil I 
Nr. 66 veröffentlicht und trat am 17. März 2026 in Kraft. Die Ermächtigungen zur 
Verabschiedung weiterer konkretisierender Vorschriften gelten ab 
dem 1. Januar 2030.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16472-Verordnung-uber-kunstliche-Intelligenz-detaillierte-Regelungen-fur-Evaluierungen-und-Verfahren_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16472-Verordnung-uber-kunstliche-Intelligenz-detaillierte-Regelungen-fur-Evaluierungen-und-Verfahren_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16472-Verordnung-uber-kunstliche-Intelligenz-detaillierte-Regelungen-fur-Evaluierungen-und-Verfahren_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16472-Verordnung-uber-kunstliche-Intelligenz-detaillierte-Regelungen-fur-Evaluierungen-und-Verfahren_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02022L2555-20221227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0881-20250204
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/123727
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/123726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52026PC0013
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/66/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/66/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/4406a79f-500e-430a-8752-e3da6b184652.pdf
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BMI – Referentenentwurf für ein Gesetz zur Durchführung der EU/2024/2847 über 
horizontale Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen 
(Cyberresilienz-Verordnung) vom 18. März 2026 
Der Gesetzentwurf dient der Durchführung der Cyberresilienz-Verordnung 
(EU/2024/2847) (vgl. FSNews 01/2025). Die Verordnung enthält erstmals horizontal 
verpflichtende Anforderungen an die Cybersicherheit von Produkten mit digitalen 
Elementen und erweitert das bekannte CE-Kennzeichen um den Aspekt der Cyber-
sicherheit. Künftig müssen Produkte mit digitalen Elementen den festgelegten  
Mindestanforderungen an die Cybersicherheit genügen. Zudem müssen eine Markt-
überwachungsbehörde und eine notifizierende Behörde einrichtet werden. Die 
Marktüberwachungsbehörde überwacht die Einhaltung der in der Cyberresilienz-
Verordnung niedergelegten Cybersicherheitsanforderungen. Die notifizierende  
Behörde ist für die Einrichtung und Durchführung der erforderlichen Verfahren zur 
Bewertung, Benennung und Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen  
zuständig. Die Vorschriften sollen vereinzelt am Tag nach ihrer Verkündung im BGBl. 
in Kraft treten. Andere sollen ab dem 11. Juni bzw. 11. September 2026 sowie ab 
dem 11. Dezember 2027 gelten. 

BaFin – Ausfüllhinweise für die Excel-Vorlage des Informationsregisters 
vom 4. März 2026 
Die BaFin hat eine Excel-Vorlage veröffentlicht, mit der kleine Finanzunternehmen 
seit dem 9. März 2026 ihre Informationsregister über das Fachverfahren „DORA“ in 
der Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) einreichen können. Sie können im 
xBRL-Format, das der Taxonomie der ESAs entspricht, oder mithilfe der ausgefüllten 
Excel-Vorlage eingereicht werden. Sofern sich Finanzunternehmen für die zweite 
Einreichungsform (Excel-Vorlage) entscheiden, wird die BaFin die Datei anschließend 
in das von den ESAs geforderte Format konvertieren. Die Excel-Vorlage weist einige 
Besonderheiten auf, welche beim Ausfüllen zwingend zu beachten sind, damit eine 
Konvertierung der Datei durch die BaFin in das Data Point Model (DPM) der ESAs 
möglich ist. 

4. Verbraucherschutz 

BGH – Urteil zur Einordnung eines Darlehens zur Finanzierung von Gesellschafts-
anteilen als Verbraucherdarlehen (BGH II ZR 132/24) vom 10. März 2026  
Der mit einem Darlehen finanzierte Erwerb von Gesellschaftsanteilen durch eine 
natürliche Person ist grundsätzlich der privaten Vermögensverwaltung zuzuordnen 
(siehe so auch BGH XI ZR 34/05). Die Ablösung eines solchen Darlehens gilt ebenfalls 
als Teil der Vermögensverwaltung. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist 
die Geschäftsführung einer GmbH eine angestellte berufliche Tätigkeit und keine 
gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit (vgl. u.a. BGH XI ZR 34/05). Daran ändert 
auch der Besitz von GmbH- und/oder KG-Anteilen durch den Geschäftsführer einer 
GmbH bzw. GmbH & Co. KG nichts, weil bei der Beteiligung an einer Gesellschaft die 
Kapitalanlage im Vordergrund steht. Selbst Allein- oder Mehrheitsgesellschafter 
einer werbenden GmbH bzw. GmbH & Co. KG werden im Rahmen der Geschäftsfüh-
rung nicht wie ein Kaufmann oder Unternehmer für den eigenen Betrieb, sondern 
allein für die Gesellschaft und damit als Verbraucher tätig. 

  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/referentenentwuerfe/CI3/vo-entwurf-cyberresilienz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/referentenentwuerfe/CI3/vo-entwurf-cyberresilienz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/referentenentwuerfe/CI3/vo-entwurf-cyberresilienz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02024R2847-20241120
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/bd31a21a-83dc-4d77-b804-3b2bfa079f1b.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/Ausfuellhinweise_fuer_die_RoI_Excel_Vorlage.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/Ausfuellhinweise_fuer_die_RoI_Excel_Vorlage.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/Informationsregister_Vorlage.xlsm;jsessionid=D304A6177B14B80F1D9029923F240B8E.internet961?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/DORA/MVP_Fachverfahren_Digital_Operational_Resilience_Act_DORA/MVP_Fachverfahren_Digital_Operational_Resilience_Act_DORA_node.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XI_ZS/2024/XI_ZR_132-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XI_ZS/2024/XI_ZR_132-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XI_ZS/2005/XI_ZR__34-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XI_ZS/2005/XI_ZR__34-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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III. Geldwäscheprävention 
und Sanktionen 

AMLA – Hinweis zur Auslegung der Methoden zur Risikobewertung gemäß  
dem Entwurf der RTS nach Art. 12 Abs. 7 AMLAR und Art. 40 Abs. 2 AMLD 
vom 16. März 2026 
Diese Auslegungshinweise betreffen die Kalibrierung der Risikobewertungsmetho-
den gemäß Art. 12 Abs. 7 AMLAR und Art. 40 Abs. 2 AMLD. Die in diesem Dokument 
enthaltenen Datenpunkte sind mit den Berichtspraktiken anderer EU-Behörden wie 
z.B. EBA, EZB, EIOPA, ESMA und SRB harmonisiert. Es enthält Erläuterungen zu Be-
griffen, rechtlichen Verweisen und zum Implementierungsformat. Dies steht im 
Einklang mit dem Ansatz, den die EBAi bei der Übermittlung von Berichtsvorlagen, 
Anweisungen und IT-Lösungen oder die EIOPA und die EZB bei ihren inoffiziellen 
Berichtsvorlagen verwenden. Um die Zuordnung zwischen den Anforderungen des 
RTS-Entwurfs gemäß Art. 12 Abs. 7 AMLAR und des RTS-Entwurf gemäß Art. 40 
Abs. 2 AMLD (vgl. für beide FSNews 01/2026) sowie deren Umsetzung in den Be-
richtsvorlagen zu erleichtern, enthält Anhang I eine Liste der Spalten der Vorlagen 
zusammen mit den entsprechenden RTS-Quellelementen zu den von den Unter-
nehmen angeforderten Datenpunkten. Die Datenpunkte müssen entsprechend dem 
Sektor und den von dem meldepflichtigen Unternehmen angebotenen Produkten 
und Dienstleistungen ausgefüllt werden. Dies bedeutet, dass nicht alle Vorlagen für 
jedes meldepflichtige Unternehmen anwendbar sind. Die anwendbaren Vorlagen 
richten sich nach den Angaben, die das meldepflichtige Unternehmen in der Vorlage 
AML 01 01 macht. Diese Hinweise gelten für den Berichtszeitraum März bis  
April 2026. Für den Berichtszyklus 2027 und die eigentliche Auswahl sowie den  
allgemeinen Berichtszyklus 2028 wird ein aktualisiertes Paket herausgegeben. 

Bundesrat – Gesetzentwurf für die Umsetzung der EU/2024/1260 über die Abschöp-
fung und Einziehung von Vermögenswerten (Brat-Drs. 178/26) vom 27. März 2026 
Mit der Richtlinie EU/2024/1260 werden Mindestvorschriften für das Aufspüren  
und die Ermittlung, die Sicherstellung, die Einziehung und die Verwaltung von 
Vermögensgegenständen im Rahmen von Verfahren in Strafsachen festgelegt.  
Im Fokus stehen u.a. grenzüberschreitende Sachverhalte. Mit dem vorgeschlagenen 
Gesetz sollen die Vorgaben der Richtlinie umgesetzt werden, soweit diese über den 
bisherigen EU-Rechtsrahmen im Bereich der Vermögensabschöpfung hinausgehen 
und noch nicht in nationales Recht umgesetzt wurden. Dies betrifft insbesondere die 
erweiterten Aufgaben und Befugnisse der Vermögensabschöpfungsstellen sowie die 
erstmalige Errichtung von Vermögensverwaltungsstellen. Die Vorschriften sollen am 
Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 

  

https://www.amla.europa.eu/document/download/df1fa320-c7c9-4834-a0c0-617592f6d64c_en?filename=Interpretative%20Note%20-%20AMLA%202026%20Testing%20and%20Calibration%20Exercise.pdf&prefLang=de
https://www.amla.europa.eu/document/download/df1fa320-c7c9-4834-a0c0-617592f6d64c_en?filename=Interpretative%20Note%20-%20AMLA%202026%20Testing%20and%20Calibration%20Exercise.pdf&prefLang=de
https://www.amla.europa.eu/document/download/df1fa320-c7c9-4834-a0c0-617592f6d64c_en?filename=Interpretative%20Note%20-%20AMLA%202026%20Testing%20and%20Calibration%20Exercise.pdf&prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02024R1620-20251110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401640
https://www.amla.europa.eu/document/download/1c8bca18-fb5e-4b5e-afee-848111754238_en?filename=2.1_20251216_Final%20report%20-%20RTS%20under%20art.%2012%287%29%20AMLAR.pdf
https://www.amla.europa.eu/document/download/c8782141-45bf-4ef9-9d66-33e2f90e607e_en?filename=1.1_20251216_FINAL%20REPORT%20RTS%2040%282%29%20AMLD%20financial%20only_Final.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/2dc830c0-3511-4c40-8292-f9c61045c6ae.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2026/0178-26.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2026/0178-26.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/LSU/?uri=oj:L_202401260
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IV. Anzeige-/Meldewesen, 
Zulassungsverfahren 

1. Zulassungsverfahren 

EU-Amtsblatt – Beschluss der EZB zur Übertragung der Befugnis zum Erlass von 
Beschlüssen zu Verschmelzungen, Spaltungen und dem Erwerb wesentlicher  
Beteiligungen (EZB/2026/5 bzw. EU/2026/564) vom 13. Februar 2026  
Für Fälle von Verschmelzungen, Spaltungen oder des Erwerbs wesentlicher Beteili-
gungen, an denen bedeutende beaufsichtigte Unternehmen beteiligt sind, wird die 
Befugnis, Beschlüsse zu fassen, auf bestimmte vom Direktorium benannte Personen 
(Leiter von Arbeitseinheiten) übertragen. Darüber hinaus werden Kriterien fest-
gelegt, nach denen entsprechende Beschlüsse gefasst werden sollen. Der Beschluss 
wurde am 12. März 2026 im EU-Amtsblatt Reihe L veröffentlicht. 

EBA – Finaler Entwurf für ITS für die aufsichtliche Berichterstattung von Zweig-
niederlassungen aus Drittländern im Rahmen der Mindestharmonisierung gemäß 
der CRD (EBA/ITS/2026/01) vom 5. März 2026 
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 08/2025) ergaben sich Ände-
rungen. Diese umfassen u.a. die Regelungen zur Verhältnismäßigkeit. Außerdem 
wurde der Stichtag für die erstmalige Berichterstattung auf den 31. März 2027 ver-
schoben. Darüber hinaus wurde die Streichung detaillierter Länderaufschlüsselun-
gen und Umsatzspalten vorgenommen. In gesonderten Anhängen werden  
Templates für Zweigniederlassungen in Drittstaaten und ihre Hauptunternehmen 
veröffentlicht. Ergänzt wurden in den Ausfüllhilfen für die Berichterstattung von 
Zweigniederlassungen und Hauptunternehmen praktische Beispiele. Die Regelungen 
sollen am Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten und ab 
dem 28. März 2027 gelten. 

2. Anzeige- und Meldepflichten für Wertpapierfirmen/-institute 

ESMA – Single Rulebook zur Aktualisierung der Felder „Kreditbetrag“ und „Wert-
papierpreis“ nach Lebenszyklusereignissen (QA 2794) vom 3. März 2026 
Die Frage bezieht sich auf die Aktualisierung der Angaben zu Wertpapierfinanzie-
rungsgeschäften in den Feldern 2.49 – „Wertpapier- oder Rohstoffpreis“ und 2.56 – 
„Kreditbetrag“, sofern zwischen den Gegenparteien Mark-to-Market-Anpassungen 
vereinbart werden. Die betroffenen Felder sollten immer dann aktualisiert werden, 
wenn ein Lebenszyklusereignis eintritt, einschließlich der zwischen den Gegenpar-
teien vereinbarten Marktwertanpassungen. Gemäß SFTR gelten „Cash Marks“ und 
„Fee Marks“ als Lebenszyklusereignisse und müssen unter Verwendung des Aktions-
typs „MODI“ gemeldet werden. Wenn die Gegenparteien den Kreditbetrag anpas-
sen, um Marktpreisbewegungen widerzuspiegeln, sollten die entsprechenden  
Meldungen geändert werden. Dies steht im Einklang mit den Leitlinien der ESMA zur 
Meldung gemäß SFTR, Abschnitt 4.10, Tabelle 6 zur Zuordnung von Geschäftsereig-
nissen zu Aktionstypen und -ebenen, in denen „Cash Marks“ und „Fee Marks“  
(Ereignisse Nr.  22 und Nr. 23) als Geschäftsereignisse identifiziert werden, die eine 
sog. MODI-Meldung erfordern. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600564
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/250092d3-4244-44d1-885e-7122bf157e5c/Final%20Report%20on%20draft%20ITS%20on%20TCB%20supervisory%20reporting.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/250092d3-4244-44d1-885e-7122bf157e5c/Final%20Report%20on%20draft%20ITS%20on%20TCB%20supervisory%20reporting.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/250092d3-4244-44d1-885e-7122bf157e5c/Final%20Report%20on%20draft%20ITS%20on%20TCB%20supervisory%20reporting.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/d8f3cbaa-ea6e-4d1e-a159-d73c5caa1634.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/97538e72-86bc-448c-9a4b-a430e92dd3cb/Annex%20I%20-%20ITS%20on%20Third-Country%20Branches%27%20Reporting%20%28TCB%20templates%29.xlsx
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/58c13536-2a7f-4200-9547-37dfeb937c50/Annex%20II%20-%20ITS%20on%20Third-Country%20Branches%27%20Reporting%20%28HU%20templates%29.xlsx
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/4bccdaa5-9eb2-472f-8633-d8bc24e134f1/Instructions%20document%20%28Annex%20I%29%20-%20ITS%20on%20Third-Country%20Branches%27%20Reporting.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2026-03%2F0f541060-ea8f-41fc-a77d-5aeeb70f46e9%2FInstructions%2520document%2520%2528Annex%2520II%2529%2520-%2520ITS%2520on%2520Third-Country%2520Branches%2527%2520Reporting.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.esma.europa.eu/publications-data/questions-answers/2794
https://www.esma.europa.eu/publications-data/questions-answers/2794
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2838_guidelines_on_reporting_under_sftr_de.pdf
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3. Sonstiges 

BaFin – Aufsichtsmitteilung Nr. 02/2026 (WA): Auswirkungen des EuGH-Urteils  
(Az. Rs. C-864/24) auf die Auslegung von § 34 WpHG und § 30 WpÜG 
vom 20. März 2026 
Der EuGH hat in der Rechtssache C-864/24 entschieden, dass der Wortlaut des § 34 
Abs. 2 WpHG zum Acting in Concert („AiC“) insoweit gegen EU-Recht verstößt, als er 
über den Wortlaut der TransparenzRL hinausgeht. Das Urteil betrifft nicht nur den 
Zurechnungstatbestand des AiC, sondern sämtliche Zurechnungstatbestände des  
§ 34 WpHG, soweit sie an Meldepflichten von Stimmrechten anknüpfen und über 
die Regelungen in der TransparenzRL hinausgehen. Die BaFin wird daher ab sofort  
§ 34 Abs. 2 WpHG dahingehend auslegen und anwenden, dass eine Zurechnung 
i.S.d. TransparenzRL nur dann vorliegt, wenn eine Abstimmung über die einver-
nehmliche Ausübung von Stimmrechten aufgrund einer Vereinbarung erfolgt, die 
beide Parteien verpflichtet, langfristig eine gemeinsame Politik bezüglich der  
Geschäftsführung des betreffenden Emittenten zu verfolgen (vgl. Wortlaut des  
Art. 10 lit. a) der TransparenzRL). Zudem wird die BaFin die Zurechnungstatbestände 
der § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und Nr. 5 WpHG nicht mehr anwenden, da jeweils kein 
entsprechender Zurechnungstatbestand in der TransparenzRL vorgesehen ist.  
Insoweit gilt auch die im Emittentenleitfaden und den FAQ der BaFin zu den Trans-
parenzpflichten nach den §§ 33 ff. WpHG dargestellte Verwaltungspraxis nicht 
mehr. Darüber hinaus ergeben sich auch Auswirkungen auf § 30 WpÜG. Die BaFin 
wird die Vorschriften des WpÜG über die Stimmrechtszurechnung weiterhin unver-
ändert anwenden und auslegen. Der EuGH hat in seinem Urteil darauf hingewiesen, 
dass der deutsche Gesetzgeber auf Grundlage von Art. 3 Abs. 1a Unterabs. 4 Ziff. iii 
TransparenzRL ermächtigt ist, im Vergleich zu den Vorgaben der TransparenzRL 
strengere Vorschriften über die Stimmrechtszurechnung zu normieren, sofern sie 
die Anwendung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit 
Übernahmeangeboten und hierbei die Eigentumsverhältnisse oder die Kontrolle von 
Unternehmen betreffen. Die Aufsichtsmitteilung gilt bis zu einer europarechtskon-
formen Änderung des § 34 Abs. 1 und 2 WpHG. 

V. Investment 

1. Richtlinie/Verordnung über Märkte für  
Finanzinstrumente - MiFID II/MiFIR 

EU-Kommission – Konsultation für einen Entwurf einer Durchführungsverordnung 
über die isolierte Aussetzung der Handelspflicht für Derivate für bestimmte Banken 
gemäß der MiFIR (Ares(2026)3135027) vom 24. März 2026 
Die vorgeschlagenen Regelungen betreffen die Aussetzung der Handelspflicht für 
Derivate gemäß Art. 32a Abs. 1 lit. a und b MiFIR und die Überprüfung der Gründe 
für diese. Die Derivathandelspflicht wird für vier in der Durchführungsverordnung 
genannte finanzielle Gegenparteien, darunter die Deutsche Bank AG, für den Markt 
des Vereinigten Königreichs ausgesetzt, da die notwendigen Bedingungen erfüllt 
sind. Die der zuständigen Behörde vorgelegten Nachweise, aus denen hervorgeht, 
dass die antragstellende finanzielle Gegenpartei in ihrem Zuständigkeitsbereich die 
in Art. 32a Abs. 1 lit. a bzw. b MiFIR festgelegten Bedingungen erfüllt, sind in einem 
gesonderten Anhang zusammengestellt. Die Verordnung soll am dritten Tag nach 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2026/aufsichtsmitteilung_02_2026_auswirkungen_eugh_auf_34wphg_30wpueg.html?nn=19659504
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2026/aufsichtsmitteilung_02_2026_auswirkungen_eugh_auf_34wphg_30wpueg.html?nn=19659504
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2026/aufsichtsmitteilung_02_2026_auswirkungen_eugh_auf_34wphg_30wpueg.html?nn=19659504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62024CJ0864
https://www.gesetze-im-internet.de/wphg/WpHG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0109-20240109
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Emittentenleitfaden/emittentenleitfaden_node.html;jsessionid=34C14F234215DFA590CE054812C8581F.internet962#doc19649692bodyText2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/FAQ/dl_faq_transparenzpflichten_WpHG_Abschnitte_6_7.pdf;jsessionid=5C45D6204A6714F29C197E4A8FD1DAC8.internet962?__blob=publicationFile&v=5
https://www.gesetze-im-internet.de/wp_g/Wp%C3%9CG.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/17492-MiFIR-Aussetzung-der-Derivathandelspflicht-im-Rahmen-der-MiFIR-fur-bestimmte-Banken_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/17492-MiFIR-Aussetzung-der-Derivathandelspflicht-im-Rahmen-der-MiFIR-fur-bestimmte-Banken_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/17492-MiFIR-Aussetzung-der-Derivathandelspflicht-im-Rahmen-der-MiFIR-fur-bestimmte-Banken_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/17492-MiFIR-Aussetzung-der-Derivathandelspflicht-im-Rahmen-der-MiFIR-fur-bestimmte-Banken_de
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ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Die Konsultationsfrist endet 
am 21. April 2026. 

2. Vermögensanlagen 

IOSCO – Konsultation zu bewährten Praktiken für außerbörsliche  
Warenderivatemärkte (CR/01/26) vom 19. März 2026 
Die vorgestellten bewährten Praktiken konzentrieren sich auf die Erhebung und 
Zusammenführung von Informationen über Positionen in außerbörslichen  
Warenderivaten sowie auf die Verhinderung und Bewältigung von Marktstörungen. 
Die Konsultationsfrist endet am 19. Juni 2026. 

3. European Market Infrastructure Regulation – EMIR 

ESMA – Finaler Entwurf für RTS zu Informationen über Clearinggebühren und die 
damit verbundenen Kosten nach Art. 7c Abs. 4 EMIR (ESMA91-1505572268-4519) 
vom 2. März 2026  
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 07/2025) wurden die allgemei-
nen Vorschriften überarbeitet und erweitert. Die Vorschriften sollen am 20. Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten.  

ESMA –Finaler Entwurf für RTS zu den Anforderungen an die Margin-Transparenz 
(ESMA91-1505572268-4509) vom 2. März 2026  
Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 07/2025) ergaben sich Ände-
rungen. Während die Vorschriften zum CCP-Modell für die Anfangsmarge sowie die 
Margeninformationen und Simulationen von Clearing-Dienstleistern grundlegend 
überarbeitet wurden, wurden die ursprünglich vorgeschlagenen Regelungen zum 
Zugang zum Simulationstool und zu Margensimulationen gestrichen. Die Regelungen 
sollen am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten.  

EBA – Konsultation für Entwürfe für RTS und Leitlinien zur Zulassung von Modellen 
für die Anfangsmarge gemäß Art. 11 Abs. 3 und 15 EMIR (EBA/CP/2026/04 und 
EBA/CP/2026/05) vom 17. März 2026 
Mit EMIR 3 wurde die Verpflichtung eingeführt, eine vorherige Genehmigung für  
die Verwendung von Initial-Margin-Modellen (IM-Modellen) als Risikominderungs-
technik für OTC-Derivatekontrakte, die nicht von einer CCP gecleart werden, zu 
beantragen. Mit derselben Verordnung wurde auch das Konzept der 
„Pro-forma-Modelle“ eingeführt. Pro-forma-Modelle sind Initial-Margin-Modelle,  
die durch marktgeführte Initiativen erstellt, veröffentlicht und überarbeitet  
werden. Die EBA wurde damit beauftragt, solche Pro-forma-Modelle zu validieren. 
Die zuständigen Behörden können die Verwendung eines auf einem Pro-forma-
Modell basierenden Initial- Margin-Modells nur dann genehmigen, wenn das  
Pro-forma-Modell von der EBA validiert wurde. In diesem Zusammenhang werden 
Entwürfe für RTS (EBA/CP/2026/05) und Leitlinien (EBA/CP/2026/04) vorgestellt.  
Die Leitlinien enthalten dabei zwei Kernaspekte des Genehmigungsverfahrens.  
Sie regeln den Mindestumfang an Informationen, die in einem Antrag auf Zulassung 
der Verwendung eines Initial Margin-Modells enthalten sein müssen, und  
spezifizieren, wann von einer Änderung auszugehen ist, die eine (erneute) Zulassung 
erforderlich macht. Der Entwurf für RTS zur Validierung von Initial-Margin-Modellen 
(IMMV) ergänzt die bereits geltenden RTS (EU/2016/2251) zu nicht geclearten OTC-
Derivaten. Die vorgeschlagenen Regelungen konzentrieren sich auf solche für Out-
sourcing und Validierung, Back-Testing und eine entsprechende Übergangsphase  
für die Anwendungen der Vorschriften. Die Konsultationsfrist endet jeweils 
am 17. Juni 2026. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD815.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD815.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA91-1505572268-4519_Final_Report_on_the_Draft_RTS_on_information_on_clearing_fees_and_associated_costs__Article_7c_4__of_EMIR_.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA91-1505572268-4519_Final_Report_on_the_Draft_RTS_on_information_on_clearing_fees_and_associated_costs__Article_7c_4__of_EMIR_.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA91-1505572268-4519_Final_Report_on_the_Draft_RTS_on_information_on_clearing_fees_and_associated_costs__Article_7c_4__of_EMIR_.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-06/ESMA91-1505572268-4204_Consultation_Paper_Information_on_clearing_fees_and_associated_costs.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/b55afeb3-e9b3-4dd5-87f5-e9b20c1dba61.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA91-1505572268-4509_Final_Report_on_the_Draft_RTS_on_Margin_Transparency_requirements.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA91-1505572268-4509_Final_Report_on_the_Draft_RTS_on_Margin_Transparency_requirements.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-06/ESMA91-1505572268-4004_Consultation_Paper_Margin_Transparency_Article_38.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/b55afeb3-e9b3-4dd5-87f5-e9b20c1dba61.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402987
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/75d2c2eb-94bf-4088-82b1-98277271473f/Consultation%20Paper%20on%20RTS%20on%20IM%20model%20authorisation.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-03/56349747-8ec0-4242-b115-ca9687c24332/Consultation%20Paper%20on%20graft%20Guidelines%20IMM%20authorisation.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R2251-20230214
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4. Alternative Investmentfonds (AIFs) und Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 

ESMA – Leitlinien zu Liquiditätsmanagement-Instrumenten von OGAW und offenen 
AIF (ESMA34-671404336-1364) vom 12. März 2026 
Die Leitlinien (vgl. FSNews 05/2025) wurden nunmehr in deutscher Sprache veröf-
fentlicht. Sie gelten in Übereinstimmung mit den delegierten Verordnungen 
EU/2026/465 (für AIF) und EU/2026/466 (für OGAW) ab dem 16. April 2026.  
Abweichend davon gelten die Leitlinien für Fonds, die bereits vor dem genannten 
Geltungsbeginn bestanden, zwölf Monate nach diesem Zeitpunkt. 

VI. Rechnungslegung und Prüfung 
BaFin – Aufsichtsmitteilung 01/2026 (VA) zur Bildung einer Schwankungsrückstel-
lung für die Versicherungsart Cyber-Stand-alone vom 12. März 2026 
Die Aufsichtsmitteilung der BaFin thematisiert die Bildung einer Schwankungsrück-
stellung für die Versicherungsart Cyber-Stand-alone („Cyber“), die dem Schutz vor 
Cyberrisiken und Folgerisiken dient und eigenständig abgeschlossen wird. Grund für 
die Aufsichtsmitteilung ist die seit Ende 2025 bestehende Pflicht für die Versiche-
rungsart Cyber, nach der BerVersV eine separate Berichterstattung (versicherungs-
technische Gewinn- und Verlustrechnung) vorzunehmen. Eine Pflicht für die  
Versicherungsart Cyber, eine Schwankungsrückstellung zu bilden, besteht nur,  
wenn für einen zehnjährigen Beobachtungszeitraum auf Basis von Daten des Versi-
cherungsunternehmens oder der BaFin die Voraussetzungen des Abschnitts I Nr. 1 
des Anhangs zu § 29 RechVersV hinsichtlich Beiträge, Standardabweichung der 
Schadenquote und eines versicherungstechnischen Verlusts vorliegen. Dabei verfügt 
nach Ansicht der BaFin kein Versicherungsunternehmen über die nötige Datenbasis 
für einen zehnjährigen Beobachtungszeitraum und die Daten der BaFin reichen nur 
bis zum Jahr 2020 zurück. Nach § 29 S. 2 RechVersV kann jedoch bei der BaFin eine 
Ausnahmegenehmigung zur Bildung einer Schwankungsrückstellung beantragt  
werden. Diese setzt laut Aufsichtsmitteilung einen siebenjährigen Beobachtungszeit-
raum voraus, die aber auf unternehmenseigenen Daten basieren muss und für die 
die Bilanzierungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen. Die Aufsichtsmitteilung gilt bis 
zum 31. Dezember 2030. Dieser ist noch ein Abschnitt mit den Daten der BaFin zu 
Schadenquoten (netto) und Kostenquoten (brutto) für das selbst abgeschlossene, 
das übernommene als auch das von Rückversicherungsunternehmen übernommene 
Cybergeschäft. 

EU-Amtsblatt – Delegierte Verordnung zur Änderung der in der EU/2019/815 fest-
gelegten RTS im Hinblick auf die 2025 vorgenommene Aktualisierung der Taxonomie 
für das einheitliche elektronische Berichtsformat (EU/2026/283) vom 12. Dezember 
2025  
Die Verordnung (vgl. FSNews 10/2025) wurde am 18. März 2026 im EU-Amtsblatt 
Reihe L veröffentlicht und trat am 7. April 2026 in Kraft. Die EU/2019/815 in der 
Fassung vom 7. April 2026 gilt für Jahresfinanzberichte mit Abschlüssen für  
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen, und kann freiwillig 
auf Jahresfinanzberichte mit Abschlüssen für Geschäftsjahre angewandt werden,  
die vor dem 1. Januar 2026 beginnen. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA34-671404336-1364_Guidelines_on_liquidity_management_tools_of_UCITS_and_open-ended_AIFs_DE.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-03/ESMA34-671404336-1364_Guidelines_on_liquidity_management_tools_of_UCITS_and_open-ended_AIFs_DE.pdf
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/034255e0-3601-46ae-8e9e-6893b494edb5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600466
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2026/aufsichtsmitteilung_01_2026_bildung_schwankungsr%C3%BCckstellung_cyber_va.html;jsessionid=99D86A707E13B3DE5A80EBE97CE0CE6C.internet012?nn=19659504#doc20004768bodyText3
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2026/aufsichtsmitteilung_01_2026_bildung_schwankungsr%C3%BCckstellung_cyber_va.html;jsessionid=99D86A707E13B3DE5A80EBE97CE0CE6C.internet012?nn=19659504#doc20004768bodyText3
https://www.gesetze-im-internet.de/rechversv/RechVersV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600283
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/4406a79f-500e-430a-8752-e3da6b184652.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0815-20250101
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VII. Aufsichtliche Offenlegung 
EU-Amtsblatt – Durchführungsverordnung zur Änderung der in der EU/2024/3172 
festgelegten ITS hinsichtlich der Umsetzung des einheitlichen Zugangspunkts der 
EBA für Offenlegungen von Instituten und dessen Nutzung durch Institute, bei de-
nen es sich nicht um kleine und nicht-komplexe Institute handelt (EU/2026/722) 
vom 26. März 2026 
Die Verordnung (vgl. FSNews 03/2025) wurde am 27. März 2026 im EU-Amtsblatt 
Reihe L veröffentlicht und tritt am 16. April 2026 in Kraft. 

VIII. Zahlungsverkehr 
BGH – Urteil zur starken Kundenauthentifizierung (Az. BGH XI ZR 20/24) 
vom 3. März 2026 
Eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne von § 675v Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BGB 
erfordert im manuellen chipTAN-Verfahren nicht die Angabe des Namens des  
Zahlungsempfängers im Display des TAN-Generators. Insbesondere kann aus 
§ 55 Abs. 2 und 5 ZAG, Art. 5 EU/2018/389 nicht abgeleitet werden, dass bei  
Verwendung des manuellen chipTAN-Verfahrens eine dynamische Verknüpfung  
des Zahlungsvorgangs mit einem bestimmten Zahlungsempfänger nur dann gegeben 
ist, wenn auf dem Display des TAN-Generators der Name des Zahlungsempfängers  
angezeigt wird. 

IX. Aufsichtsregime / Zusammen-
arbeit der Aufsichtsbehörden 

BGBl. – Gesetz zur Umsetzung der EU/2024/1619 zur Änderung der CRD im Hinblick 
auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, 
Sozial- und Unternehmensführungsrisiken und zur Entlastung der Kreditinstitute  
von Bürokratie (BRUBEG) vom 25. März 2026 
Das Gesetz (vgl. FSNews 11/2025) wurde am 30. März 2026 im BGBl. Teil I Nr. 81 
veröffentlicht und trat am 31. März 2026 in Kraft. Die Regelungen gelten teilweise 
jedoch ab dem 1. April 2026, 1. Juli 2026 bzw. 11. Januar 2027. Für weitere Hinweise 
verweisen wir auf unser Editorial.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600722
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/e0f8fd99-ada5-4d7f-b85a-98c85a194d85.pdf
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XI_ZS/2024/XI_ZR__20-24.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XI_ZS/2024/XI_ZR__20-24.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/ZAG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0389-20230912
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/81/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/81/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/81/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/81/VO
https://image.marketing.deloitte.de/lib/fe31117075640474771d75/m/1/028a9d89-c7c1-41ea-9624-17fa354fbf41.pdf
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X. Versicherungen 
EIOPA – Single Rulebook zu den Leitlinien für die Klassifizierung von Eigenmitteln 
(Q&A 3519) vom 5. März 2026 
Die Frage bezieht sich auf die Klassifizierung von Eigenmitteln im Rahmen von  
Solvency II. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob Eigenmittel jenseits der Restrik-
tionen von Tier 1 auf Tier 2 übertragen werden dürfen, sofern die Voraussetzungen 
für die Einordnung von Tier 2-Eigenmitteln erfüllt sind und diese noch nicht aus-
geschöpft sind. In ihrer Antwort verweist die EIOPA auf Art. 82 der EU/2015/35 
sowie auf Leitlinie 20 der EIOPA-BoS-14/168 DE, in denen eine Umqualifizierung 
überschüssiger Tier 1-Eigenmittel erlaubt wird. 

EIOPA – Single Rulebook zur Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit im Rahmen 
des Paneuropäischen Altersvorsorgeprodukte (PEPP) (Q&A 3472) vom 6. März 2026 
Bei der Frage geht es um die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit im Rahmen 
von PEPP-Produkten. Konkret fragt ein in Deutschland wohnhafter Fragesteller, 
warum er als polnischer Staatsbürger kein PEPP-Produkt in Polen erwerben kann. 
In diesem Zusammenhang verweist der Fragesteller auf die Webseiten der EIOPA, 
auf denen zu lesen sei, dass PEPP-Produkte von anderen europäischen Anbietern 
erworben werden können, wenn diese nicht im Wohnsitzland angeboten werden.  
In ihrer Antwort verweist die EIOPA auf Art. 14 EU/2019/1238 (PEPP-Verordnung), 
wonach der Anbieter in einem anderen Mitgliedsland ein nationales Unterkonto 
eröffnen muss, das mit den rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen des 
Wohnsitzlandes in Einklang steht. D.h., im konkreten Fall des Fragestellers muss er 
sich gedulden, bis der PEPP-Anbieter in Polen ein deutsches Unterkonto startet. Als 
einzige Ausnahme hiervon hat die EIOPA die Mitnahmefähigkeit eines PEPP-
Produktes in einen anderen Mitgliedstaat nach Art. 17 der PEPP-Verordnung identi-
fiziert. Dies gilt aber nur für bereits abgeschlossene Verträge, nicht jedoch für  
Neuverträge.  

EIOPA – Single Rulebook zum Basisinformationsblatt (KID) von PRIIPs im Rahmen der 
EU/2017/653 (Q&A 3069) vom 9. März 2026 
Die Frage bezieht sich auf Anhang II (Methodik für die Darstellung des Risikos), Teil I 
(Marktrisikobewertung) der EU/2017/653 und die entsprechenden Produktkatego-
rien und steht im Zusammenhang mit Antwort 16 in den einschlägigen Q&A. Konkret 
möchte der Fragesteller wissen, ob die Berechnung des Net Asset Value (NAV) auf 
aktuellen Immobilienpreisen basieren muss oder ob als Immobilienpreis auch ein 
einmalig im Quartal ermittelter Wert verwendet werden kann, der über drei Monate 
interpoliert wird. Die EIOPA weist die Frage mit dem Hinweis auf ein laufendes Ver-
fahren am EuGH zurück. 

EIOPA – Single Rulebook zum Basisinformationsblatt (KID) von PRIIPs im Rahmen der 
EU/2017/653 (Q&A 3182) vom 9. März 2026 
Eine ähnliche Frage bezieht sich ebenfalls auf Anhang II, Teil I der EU/2017/653 und 
die Produktkategorie 1 (Nr. 4 c) und steht im Zusammenhang mit der Antwort 16 im 
Rahmen der einschlägigen Q&A. Konkret möchte der Fragesteller wissen, ob sich bei 
einem Immobilienfonds ohne feste Laufzeit der Begriff Preis auf den Ausgabe- bzw. 
Rücknahmepreis der Anteile an dem Immobilienfonds bezieht oder auf die monatli-
che Wertermittlung von dessen Immobilien. Die EIOPA weist die Frage mit dem 
Hinweis auf ein laufendes Verfahren am EuGH zurück.   

https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3519_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3519_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0138-20250117
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d4117d51-ac28-11ef-acb1-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=53302536bf2f7d5ce0228fdcf4a009151d1b6a2897e8ec1899206ef37bae3075JmltdHM9MTc3NDkxNTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=15fe3c63-ac74-670d-3f8f-2a8cadc16690&psq=Leitlinie+art.+20+zur+Einstufung+von+Eigenmitteln&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYmFmaW4uZGUvU2hhcmVkRG9jcy9Eb3dubG9hZHMvREUvQW5sYWdlL2RsX2xlaXRsaW5pZW5fenVyX2VpbnN0dWZ1bmdfZGVyX2VpZ2VubWl0dGVsX2RlX3ZhLnBkZj9fX2Jsb2I9cHVibGljYXRpb25GaWxlJnY9MQ
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3472_en
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3472_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1238-20240109
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3069_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3069_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0653-20230101
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/23866c85-8013-45d0-88d8-e6e34cef3c13_en?filename=Q%26A%20document%20on%20the%20Key%20Information%20Document%20for%20PRIIPs%20%28April%202019%29.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3182_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3182_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0653-20230101
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/23866c85-8013-45d0-88d8-e6e34cef3c13_en?filename=Q%26A%20document%20on%20the%20Key%20Information%20Document%20for%20PRIIPs%20%28April%202019%29.pdf
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EIOPA – Single Rulebook zum Kreditausfallrisiko von Hypothekendarlehen im Rah-
men der Standardformel zur Ermittlung des Solvabilitätskapitalbedarfs (Q&A 3442) 
vom 24. März 2026 
Die Frage bezieht sich auf die Ermittlung des Solvabilitätskapitalbedarfs für das  
Kreditausfallrisiko bei Hypothekendarlehen im Rahmen der Standardformel, das 
entweder nach Art. 176 EU/2015/35 (Spreadrisiko bei Anleihen und Krediten) bzw. 
nach Art. 191 EU/2015/35 (Gegenparteiausfallrisiko bei Hypothekendarlehen)  
erfasst wird. Konkret lautet die Frage, ob Hypothekendarlehen nur unter dem 
Spread-risikomodul bzw. im Gegenparteiausfallrisikomodul als Typ-2-Exponierung 
erfasst werden können oder auch eine Exponierung als Typ 1 im Gegenparteiausfall-
risikomodul möglich ist. Die EIOPA verweist in deren Antwort auf die Gesetzestexte 
in Art. 176, 189 und 191 der EU/2015/35. Zudem weist EIOPA explizit darauf hin, 
dass nach Art. 189 Abs. 6 d) der EU/2015/35 auf Hypothekendarlehen, die die  
Voraussetzungen von Art. 191 Abs. 2 bis 9 EU/2015/35 nicht erfüllen, die Bestim-
mungen des Gegenparteiausfallrisikos keine Anwendung finden. Außerdem bezieht 
sich Art. 192 Abs. 4 EU/2015/35 nach Ansicht der EIOPA nicht auf  
Typ-1-Exponierungen, sondern beschreibt die Berechnung des Loss Given Default 
(LGD) für Typ 2.  

EIOPA – Single Rulebook zu den Meldebögen S.04.04.01 sowie S.04.05.01 gemäß der 
EU/2023/894 (Q&A 3503) vom 24. März 2026 
Die Frage hat die Meldebögen S.04.04.01 (Ort der Zeichnung) und S.04.05.01  
(Ort des Risikos) zum Gegenstand. Konkret fragt der Fragesteller, ob das Datenfeld 
R0020/C0010 des Meldebogens S.04.05.01 die gebuchten Prämien des zeichnenden 
Unternehmens in einem Versicherungszweig in einem Land enthält oder die gebuch-
ten Prämien aller Unternehmen, die zum zeichnenden Unternehmen gehören, in 
einem Versicherungszweig in einem Land. Die EIOPA verweist in deren Antwort auf 
die Anwendungshinweise zu den Meldebögen, S.04.04 und S.04.05, wonach bei 
S.04.04 das Risiko aus der Perspektive des Sitzes des Unternehmens und bei S.04.05 
aus der Sicht der Belegenheit des Risikos betrachtet wird. Die gebuchten Brut-
toprämien sollten sich aus S.04.04 auf S.04.05 überleiten lassen. Die aufsummierten 
gebuchten Bruttoprämien aller zugehörigen Unternehmen aus S.04.05 in einem 
Versicherungszweigs werden dann in Meldebogen S.05.01.01 ausgewiesen.  

EIOPA – Single Rulebook zum Meldebogen S.06.02.01 im Rahmen des aufsichtlichen 
Reportings (EU/2023/894) (Q&A 3505) vom 24. März 2026 
Die Frage bezieht sich auf die Berichterstattung interner Ratings im Rahmen des 
Meldebogens S.06.02.01 (Liste der Vermögenswerte) im Zuge des aufsichtlichen 
Reportings. Konkret möchte der Fragesteller wissen, ob interne Ratings in den  
Fällen, in denen ein externes Rating einer anerkannten Ratingagentur nicht verfüg-
bar ist, unter C0350 (internes Rating) berichtet werden kann oder diese Möglichkeit 
nur den Anwendern eines internen Modells zur Verfügung steht. Die EIOPA verweist 
in deren Antwort auf die Anwendungshinweise zu S.06.02.01 im Rahmen der 
EU/2023/894, wonach es für C0350 und die Berichterstattung interner Ratings keine 
Differenzierung danach gibt, ob die Standardformel oder interne Modelle verwendet 
werden, so dass dieses Feld auch von Anwendern der Standardformel genutzt  
werden kann. 

EIOPA – Single Rulebook zum Meldebogen S.06.02 (Liste der Vermögenswerte) 
(Q&A 3511) vom 24. März 2026 
Die Frage bezieht sich auf den Meldebogen S.06.02 (Liste der Vermögenswerte) und 
den zugehörigen Solvency II-Preis in Datenfeld C0370. Konkret erhebt sich für die 
Fragestellerin die Frage, ob unterschiedliche Solvency II-Preise im Rahmen des  
Meldebogens S.06.02 für ein Instrument verwendet werden können. Aus Sicht von 
EIOPA sind unterschiedliche Solvency II-Preise für ein Instrument ausgeschlossen. 

https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3442_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3442_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3442_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0035-20241114
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3503_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3503_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3505_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3505_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02023R0894-20230505
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3511_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3511_en?prefLang=de
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EIOPA – Single Rulebook zum Meldebogen S.08.01.01 im Rahmen des aufsichtlichen 
Reportings (EU/32023/894) (Q&A 3516) vom 24. März 2026 
Die Frage hat die Berichterstattung zu Derivaten im Zusammenhang mit  
fondsgebundenen Versicherungsverträgen im Rahmen des Meldebogens  
S.08.01.01 (offene Derivate) zum Gegenstand. Die EIOPA verweist in deren Antwort  
auf die Anwendungshinweise zu S.08.01.01 im Rahmen der EU/2023/894, wonach  
Derivate aus fondsgebundenen Versicherungsverträgen unter C0080  
(Derivate in fonds- und indexgebundenen Verträgen) auszuweisen sind. 

EIOPA – Single Rulebook zu Solvabilitätskapitalanforderungen bei zinssensitiven 
Vermögenswerten im Rahmen der Standardformel der EU/2015/35 (Q&A 3517) 
vom 24. März 2026 
Bei der Frage geht es um die Einordnung von zinssensitiven Vermögenswerten, die 
in Währungen, für die die EIOPA keine risikolose Zinsstrukturkurve publiziert hat, 
denominiert sind, in das zugehörige Risikosubmodul der Standardformel. Konkret 
möchte der Fragesteller wissen, ob für diese Vermögenswerte eine risikolose  
Zinsstrukturkurve approximiert wird und der Solvabilitätskapitalbedarf nach dem 
Zinsrisikomodul ermittelt wird oder ob diese Vermögenswerte alternativ wie  
Typ 2-Aktien (Art. 168 Abs. 3 EU/2015/35) behandelt werden. Die EIOPA verweist in 
deren Antwort auf Q&A 3311 sowie die Art. 165 bis 167 EU/2015/35, wonach das  
Zinsrisikomodul auch auf zinssensitive Vermögenswerte anzuwenden ist, die in  
Währungen denominiert sind, für die die EIOPA keine risikolose Zinsstrukturkurve 
publiziert hat.  

EIOPA – Single Rulebook zum Complementary Identification Code (CIC) (Q&A 3521) 
vom 24. März 2026 
Die Frage hat den CIC bei Investmentvermögen zum Gegenstand. Die EIOPA ver-
weist in deren Antwort auf die Anwendungshinweise zu Meldebogen, S.06.02 und 
Anhang VI der EU/2023/894. Demnach wird der CIC zur Klassifizierung der einzelnen 
Vermögenswerte entsprechend deren Typus und Charakteristika verwendet.  
Die jeweiligen CICs für die relevanten Anlageklassen finden sich in Anhang VI der 
EU/2023/894.   

EIOPA – Single Rulebook zu den Leitlinien bezüglich des Forward looking assessment 
of own risks (ORSA) (Q&A 3532) vom 25. März 2026 
Die Frage hatte die aus der Nutzung von künstlicher Intelligenz entstehenden  
Umweltrisiken bzw. Umweltbelastungen, die aus einem erhöhten Energieverbrauch 
resultieren, zum Gegenstand. Die EIOPA hat die Frage wegen des aus deren Sicht  
unzureichenden Bezugs zu Solvency II zurückgewiesen. 

EIOPA – Single Rulebook zum Meldebogen S.06.04 EU/2023/894 (Q&A 3500) 
vom 28. März 2026 
Die Frage bezieht sich auf den Meldebogen S.06.04 (Anlagerisiken in Verbindung mit 
dem Klimawandel) der Durchführungsverordnung (EU) 2023/894. Die Angaben im 
Meldebogen beziehen sich auf den Anteil der Anlagen, die Transistionsrisiken bzw. 
physischen Risiken unterliegen. Die Frage stellt eine Nachfrage zu Q&A 3462 dar und 
beschäftigt sich mit den Bestandteilen des Zählers und Nenners der zu berichtenden 
KPI. EIOPA verweist in deren Antwort auf die Antwort zu Frage 3462 und auf die 
Anwendungshinweise zu Meldebogen S.06.04 im Rahmen des ITS. Dabei hat sich der 
Nenner bei Transitionsrisiken auf die Gesamtanlagen zu beziehen, wobei bestimmte 
Anlagen wie z.B. (Hypotheken-)Darlehen nicht berücksichtigt werden. Außerdem 
sollten die identifizierten Vermögenswerte, die Transitionsrisiken unterliegen, kon-
sistent mit dem NACE-Code sein. EIOPA bemüht sich um eine weitergehende Klar-
stellung bei der Überarbeitung der Anwendungshinweise.     

https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3516_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3516_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02023R0894-20230505
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3517_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3517_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3517_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0035-20241114
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3311_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3521_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3521_en?prefLang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02023R0894-20230505
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3532_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3532_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3500_en?prefLang=de
https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/3500_en?prefLang=de
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EIOPA – Entwürfe von Ergänzungen zu ITS zum aufsichtlichen Reporting und der 
Offenlegung gegenüber der Öffentlichkeit (EIOPA-BoS-26/081) vom 30. März 2026 
Der von der EIOPA veröffentlichte finale Bericht beinhaltet zwei Entwürfe für  
Ergänzungen der ITS im Rahmen des aufsichtlichen Reportings und der Offenlegung 
gegenüber der Öffentlichkeit sowie überarbeitete Leitlinien zum Reporting zur  
Finanzstabilität und zur Aufsicht über Niederlassungen mit Sitz in Drittstaaten. Die 
Änderungen sind zum einen dem Solvency II-Review geschuldet sowie der Initiative 
der EU-Kommission zur Reduzierung der bürokratischen Lasten. Erreicht werden soll 
dieses Ziel durch die Reduzierung der Berichtsfrequenz bei einigen Templates, dem  
Löschen einiger jährlicher Templates, der Anwendung des Proportionalitätsprinzips 
und technische Vereinfachungen. Dem finalen Bericht sind noch Anhänge mit den 
jeweils überarbeiteten Leitlinien für das Finanzstabilitätsreporting, zur Aufsicht über 
Niederlassungen mit Sitz in Drittstaaten und eine ZIP-Datei mit den Offenlegungs- 
und Berichtserstattungstemplates beigefügt.  

 

https://www.eiopa.europa.eu/document/download/7f1af01a-eb4e-4856-a5c5-c43bad02b754_en?filename=EIOPA-26-081%20-%20Final%20report%20on%20supervisory%20reporting%20and%20public%20disclosure%20requirements%20under%20Solvency%20II.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/7f1af01a-eb4e-4856-a5c5-c43bad02b754_en?filename=EIOPA-26-081%20-%20Final%20report%20on%20supervisory%20reporting%20and%20public%20disclosure%20requirements%20under%20Solvency%20II.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/7f1af01a-eb4e-4856-a5c5-c43bad02b754_en?filename=EIOPA-26-081%20-%20Final%20report%20on%20supervisory%20reporting%20and%20public%20disclosure%20requirements%20under%20Solvency%20II.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/d59bea26-bf75-4c7a-b7e2-204e0e93c140_en?filename=Annex%20V%20-%20Revised%20Guidelines%20on%20reporting%20for%20financial%20stability%20purposes.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/f8d384a6-a420-4525-ba8d-66e72d737afc_en?filename=Annex%20VI%20-%20Revised%20Guidelines%20on%20the%20supervision%20of%20branches%20of%20third-country%20insurance%20undertakings.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/f8d384a6-a420-4525-ba8d-66e72d737afc_en?filename=Annex%20VI%20-%20Revised%20Guidelines%20on%20the%20supervision%20of%20branches%20of%20third-country%20insurance%20undertakings.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document/download/efd8af5f-7881-4679-af28-ae59b1563aad_en?filename=Annex%20VII%20-%20Reporting%20and%20disclosure%20package.zip
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Finanzaufsicht 
Prävention und neue Risiken rücken klar in den Fokus der Aufsicht. 

Entwurf gemeinsamer Leitlinien der ESMA und EBA zur Eignungsbewertung von Mit-
gliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen (EBA/CP/2026/03) 

Am 25. Februar 2026 haben EBA und ESMA gemeinsame Leitlinien veröffentlicht, die 
darauf abzielen, die Eignungsbeurteilungen für Mitglieder des Leitungsorgans und 
Inhaber von Schlüsselfunktionen zu harmonisieren und die sog. „Fit and Proper“-
Kriterien auszuweiten.  

Hintergrund für den Leitlinienentwurf ist die Umsetzung der entsprechenden Vorgaben 
der CRD VI. Auf nationaler Ebene ist eine Umsetzung der Vorgaben durch den Entwurf 
des BRUBEG vorgesehen, der ebenfalls Präzisierungen der Aufgaben des Verwaltungs- 
und Aufsichtsorgans bzw. entsprechender Ausschüsse sowie für Inhaber von Schlüssel-
funktionen vorsieht. Die vorgeschlagenen Leitlinien aktualisieren die im Jahr 2021 
veröffentlichten Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsor-
gans und Inhabern von Schlüsselfunktionen (EBA/GL/2021/06) und lösen diese ab.  

Umfang der Eignungsbewertung durch Institute 
Mit dem neuen Entwurf wird das europäische Fit and Proper-Regime grundlegend 
weiterentwickelt. Sowohl bei der Bewertung der individuellen als auch bei der kol-
lektiven Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans sind die individuellen Erklärungen 
des Instituts, in denen die Aufgaben und Verantwortungsbereiche festgelegt sind, zu 
berücksichtigen. Außerdem sollen die für die Beurteilung erforderlichen individuellen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen u.a. um die Bereiche IKT-Risiken und Daten-
schutz erweitert werden. Bei der kollektiven Eignung kommen noch die Bereiche ESG-
Faktoren und ESG-Risiken sowie die Anforderungen nach DORA hinzu. Besonderheiten 
wie z.B. die Anforderungen der MiCAR sollen für Institute beachtet werden, die vermö-
genswertreferenzierte Token emittieren oder Kryptowertedienstleistungen erbringen. 
Inhaber von Schlüsselfunktionen rücken ebenfalls in den Fokus der Erweiterungen. Zweig-
stellen aus Drittländern sollen eine Eignungsbewertung für die Personen durchführen, 
welche die Zweigstelle effektiv leiten, bevor diese ernannt werden. 

Hervorgehoben wird außerdem, dass die Eignungsbewertung kein Einmal-Check ist, 
sondern regelmäßig (mindestens jährlich) und anlassbezogen sowohl für Mitglieder des 
Leitungsorgans als auch für Inhaber von Schlüsselfunktionen zu prüfen ist.  

Im Bereich der Prüfung des Leumunds sollen weitere Faktoren, wie etwa vorangegan-
gene Tätigkeiten in bestimmten Branchen (z.B. Bergbau, Energie, Waffen), Beteilig-
ungen an Trusts oder intransparenten Geschäftsbeziehungen, Verbindungen zu Sankti-
onslisten als erhöhte Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken (GW/TF-Risiken) 
verpflichtend geprüft werden.  

Zusätzliche Schutzvorkehrungen wie z.B. die schnellstmögliche Durchführung von  
Schulungen und maßgeschneiderte Onboarding-Maßnahmen sind für die Ernennung 
von Leitungsorganen vorgesehen, die durch regionale oder lokale Gremien gewählt 
werden.  

Personal- und Finanzressourcen für die Schulung von Mitgliedern des Leitungsorgans 
Im Bereich der Schulungen sollen die Schulungsthemen der Leitungsorgane um IKT-
bezogene Risiken, ESG-Faktoren, ESG-Risiken und ihre Auswirkungen und Übertra-

 

„Fit- und Proper-Kriterien 
werden verschärft.” 

Kerstin Hettermann 
Telefon: +49 69 75695 6478 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-02/cd383d03-0d19-49a6-81f0-3b5a554886fc/CP%20on%20Joint%20GLs%20on%20suitability.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401619
https://dserver.bundestag.de/btd/21/030/2103058.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022102/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02022R2554-20221227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1114
mailto:khettermann@deloitte.de
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gungswege sowie aufsichtliche und strategische Auswirkungen auf das Institut erweitert 
werden. Außerdem sollen Technologien mit künstlicher Intelligenz und die Diversität 
des Leitungsorgans in Schulungen behandelt werden. Für bedeutende Institute ergeben 
sich zudem Pflichten zur Förderung der Diversität im Leitungsorgan.  

Eignungsbewertung durch zuständige Behörden 
Durch die Präzisierung von Anzeigepflichten für die Neuernennung von Mitgliedern des 
Leitungsorgans und Inhaber von Schlüsselfunktionen werden die Behörden früher ein-
gebunden. Für große Institute sind besondere Anzeigefristen zu beachten. Bei Beden-
ken der Aufsicht gegenüber vorgeschlagenen Personen in großen Instituten sollen die 
zuständigen Behörden einen verstärkten Dialog einleiten mit dem Ziel, zusätzliche In-
formationen oder Abhilfemaßnahmen für eine endgültige Entscheidung zu bekommen.  

Bei der Eignungsbewertung soll die zuständige Behörde auch prüfen, ob bei Vorliegen 
eines „begründeten Verdachts“ die Mitglieder des Leitungsorgans oder Inhaber von 
Schlüsselfunktionen zu GW/TF-Risiken beigetragen haben. 

Praktische Auswirkungen 
Durch die geplanten Erweiterungen der Pflichten zur Eignungsprüfung müssen Institute 
ihre Prozesse zur Eignungsprüfung präziser definieren, dokumentieren und regelmäßig 
aktualisieren, was zu einem höheren Arbeitsaufwand führt und Prozessanpassungen 
erfordert. Auch die Anforderungen an die individuelle und kollektive Eignung des  
Leitungsorgans sowie die Schulungsinhalte steigen. Außerdem sind für große Institute 
zusätzliche Anzeigepflichten vorgesehen, was den Planungsaufwand bei Neuernennun-
gen erhöht. Insgesamt werden die Anforderungen also verschärft. Der Entwurf selbst 
enthält keine neuen Formulare, verpflichtet aber erstmals zur Nutzung standardisierter 
Eignungsfragebögen, bestimmte Inhalte für den Lebenslauf und interner Eignungsbe-
wertungen sowie der mit den parallel konsultierten RTS konkretisierten Vorgaben 
(EBA/CP/2026/02). Die Konsultationsfrist für den Entwurf endet am 25. Mai 2026. Die 
Leitlinien sollen zum 31. Dezember 2026 angewendet werden.  

 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2026-02/d5c71303-1e4d-4d48-ac82-2cd2ac87deed/CP%20on%20RTS%20to%20specify%20the%20minimum%20content%20of%20the%20suitability%20questionnaire.pdf
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Ausgewählte Publikationen 

 

Mit unserem monatlich erscheinenden Newsletter „Financial Services News“ (FSNews) möchten wir Sie ferner über die Band-
breite unserer Dienstleistungen und Branchenkenntnisse informieren. 

 

Weiterführende Informationen zum Thema IAS PLUS finden Sie hier. 

Schaubilder 

 

MaRisk (BA) 

 

  

 

 

 

Die Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) im 
Überblick 

Die Anti-Money Laundering Authority  
(AMLA) wird als zentrale EU-Aufsichts-
behörde die Harmonisierung, Zentralisierung 
und Verschärfung der Geldwäsche-aufsicht 
vorantreiben und damit die Compliance-
Anforderungen sowie den Aufsichtsdruck für 
Finanzinstitute in Europa signifikant erhöhen. 

 

Sustainable Finance Navigator von Deloitte 

Relevante Sustainable-Finance-Veröffent-
lichungen auf einen Blick 

 

https://www.iasplus.com/de
https://cloud.marketing.deloitte.de/RegistrationPage?eventname=8%20MaRisk%20Poster&locale=de&mid2=MID-20993&category=Publications&eventCampaignId=701af000001x9puAAA
https://cloud.marketing.deloitte.de/RegistrationPage?eventname=8%20MaRisk%20Poster&locale=de&mid2=MID-20993&category=Publications&eventCampaignId=701af000001x9puAAA
https://www.deloitte.com/de/de/services/consulting/perspectives/amla-anti-geldwaeschebehoerde.html?icid=mosaic-grid_amla-center-of-competence
https://www.deloitte.com/de/de/services/consulting/perspectives/amla-anti-geldwaeschebehoerde.html?icid=mosaic-grid_amla-center-of-competence
https://www.deloitte.com/de/de/Industries/financial-services/perspectives/sustainable-finance-navigator.html
https://www.deloitte.com/de/de/services/consulting/perspectives/amla-anti-geldwaeschebehoerde.html?icid=mosaic-grid_amla-center-of-competence
https://www.deloitte.com/de/de/Industries/financial-services/perspectives/sustainable-finance-navigator.html
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Veranstaltungen 

 

Nachstehend finden Sie eine Auswahl der aktuellen Veranstaltungen von Deloitte Deutschland.  

 

Banking Trend Radar 
Episode 18 – „The Digital Euro is coming: Europe’s Path to Digital 
Sovereignty“ 

The digital euro is currently gaining noticeable momentum and is 
becoming one of the relevant trends in European payments. With 
the ECB’s „call for participation” for the d€ pilot, the focus is shift-
ing from design to practical testing—and thus to questions such 
as how central bank digital money could affect the user experi-
ence, data privacy, offline capabilities, and the role of payment 
service providers. 

Webcast: 
5. Mai 2026 um 14:00 bis 14:45 Uhr  

Anmeldung 

Weitere Informationen zu Themen, Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie hier. 

 

In Kooperation  

 

 

  

https://www.deloitte.com/de/de/Industries/financial-services/events/fsi-banking-trend-radar-webcast.html?icid=mosaic-grid_trend-radar-webcasts
https://cloud.marketing.deloitte.de/RegistrationPage?eventname=Banking%20Trend%20Radar%20Episode%2018&locale=en&mid2=MID-23739&category=Webcasts&eventCampaignId=701af00000CNNhlAAH
https://www.deloitte.com/de/de/events.html
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